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Sehr geehrte Frau Kollegin, 

 

Ihre Frage, 

 

„Welche Haushaltsmittel für die Umsetzung von OZG-Maßnahmen (OZG: Onlinezugangs-
gesetz) sind in den Haushalten aller übrigen Ressorts außer dem BMI für 2024 enthalten (bitte 
je Ressort auflisten), und welche Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 insgesamt je Ressort 
für die Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen (bitte tabellarisch je Ressort 
aufschlüsseln)?“, 
 

beantworte ich wie folgt: 

 

Die in den Ressorts außer BMI für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im 

Haushalt 2024 veranschlagten Mittel sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. 

 

Ressort 

Soll 

(HH 2024)  

in T Euro 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien 
600 

Bundesministerium der Finanzen 7.688 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 5.397 
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Ressort 

Soll 

(HH 2024)  

in T Euro 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 625 

Bundesministerium für Gesundheit 190 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 
500 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 500 

 

Die Angaben beruhen auf einer Ressortabfrage. Ressorts, die in der Tabelle nicht aufgeführt 

sind, haben Fehlanzeige erstattet. 

 

Im Hinblick auf die Frage nach den „für die Digitalisierung der Verwaltung“ im Haushalt 2024 

vorgesehenen Haushaltsmitteln bemerke ich Folgendes: 

 

Im haushalterischen Kontext werden die Begriffe „OZG-Umsetzung“ und „Digitalisierung der 

Verwaltung“ synonym gebraucht. Dies geht zurück auf die Bezeichnung der Titelgruppe 07 im 

Kapitel 0602 des Einzelplans des BMI, in der bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 

ausschließlich und zentral alle Ausgaben für die OZG-Umsetzung unter anderem der Ressorts 

veranschlagt waren. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Begriff „Verwaltungs-

digitalisierung“ nicht um einen Terminus technicus, der eine einheitliche und eindeutige 

Abgrenzung zu anderen Ausgaben erlauben würde. Die Ermittlung entsprechender etwaiger 

Sollansätze im Haushaltsplan wäre daher auch nicht im Wege einer Ressortabfrage möglich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 


